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Also die Allgemeine Dienstordnung in NRW sagt für uns da ganz klar:

§9 Weitere Aufgaben:

Zitat

(3) Zu den Aufgaben der Lehrer und Lehrerinnen gehört es auch, Vertretungsaufgaben
zu übernehmen, an Konferenzen und Dienstbesprechungen teilzunehmen sowie an der
Vorbereitung des neuen Schuljahres mitzuwirken.

§13 Abwesenheit:

Zitat

(1) Sind Lehrer oder Lehrerinnen sowie Lehramtsanwärter oder -anwärterinnen
verhindert, ihren Dienstpflichten nachzukommen, so ist der Schulleiter oder die
Schulleiterin unverzüglich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen.

Wenn du es also genau wissen willst, mal in die Allgemeine Dienstordnung deines Landes
schauen. 
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